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Haushaltssatzung 
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Gesamtplan 
 

 

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen 

 

 

Verwaltungshaushalt 

 
Einzelplan  0  Allgemeine Verwaltung 
„        1  Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
„        2  Schulen 
„        3  Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 
„        4  Soziale Sicherung 
„        5  Gesundheit, Sport, Erholung 
„        6  Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 
„        7  Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 
„ 8  Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonder-           

    vermögen 
„ 9  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
 

 

Vermögenshaushalt 

 
Einzelplan  0  Allgemeine Verwaltung 
„        1  Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
„        2  Schulen 
„        3  Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 
„        4  Soziale Sicherung 
„        5  Gesundheit, Sport, Erholung 
„        6  Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr 
„        7  Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 
„        8  Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sonder- 
                      vermögen  
„ 9  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
 

 

Sammelnachweise    
 

 

Deckungsring 0001 - Bildung und Teilhabe  
„ 0002 - Jugendhilfe - Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie  
„ 0003 - Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - HLU und Grund- 

           sicherung 
 

„ 0004 - Sozialhilfe - ambulante, teil- und - vollstationäre Pflege  

„ 0005 - Sozialhilfe – Eingliederungshilfe  
„ 0006 - Sozialhilfe – Krankenhilfe  
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

0007 - Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfen in 
           anderen Lebenslagen 
0009 - Pflegestützpunkt 
0011 - Projekt "Armuts-Prävention" 
0012 - Seniorenbeauftragter 

 



Deckungsring 
“                       
“         
“                        
“         
“ 
“ 
“ 
“ 
” 
“ 
“ 
 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

0013 - Projekt "Jugend stärken im Quartier" 
0014 - Unterbringung von Flüchtlingen 
0015 - Integrationsmanagement 
0016 – Projekt „Partnerschaften für Demokratie“ 
0017 – Europa-Service zur Förderung der Zusammenarbeit 
0018 – Tierseuchen 
0019 – Integration von Flüchtlingen 
0020 – Schlachttier- und Fleischuntersuchungen 
0022 – Jugendhilfe – unbegleitete minderjährige Asylbewerber 
0023 – Grundsicherung nach SGB XII 
0024 – Horte 
0025 – Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der                  
            Generationen 
0026 - Mitgliedsbeiträge   
0027 – Corona 
0028 – Projekt „Integrierte Sozialplanung“ 
0029 – Programm AGATHE 
0030 – Integrationskurse KVHS 

„ 4000 - Personalausgaben  
„ 5000 - Unterhaltung der Gebäude (Schulen)  
„ 5201 – Ausstattungen Schulen  
„ 
„ 
„ 
„   
„  
„                           

5401 – Bewirtschaftungskosten Gebäudeverwaltung 
5402 -  Bewirtschaftungskosten Schulen 
5403 -  Versicherung Gebäude 
6501 – Geschäftsausgaben Gebäudeverwaltung 
6502 -  Geschäftsausgaben Schulen 
6503 -  Gutachten Schulen 

 

„ 

„ 

„ 

9001 – Digitalpakt Schule 
9002 – Elektronische Datenverarbeitung 
9003 - Ganztagsbetreuung 
 

 

 

Anlagen 

 

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 

 

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig 

werdenden Ausgaben 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 
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Service Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH 
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Haushaltssatzung des Landkreises Nordhausen für das Haushaltsjahr 2022 

  
Aufgrund des § 19 und der §§ 53 ff. in Verbindung mit dem § 114 der Thüringer 

Kommunalordnung –ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl.  

S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.02.2022 (GVBl. S. 87), erlässt 

der Landkreis Nordhausen folgende Haushaltssatzung: 

                                                                      
 

 

                                                            § 1 

  
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit 

festgesetzt; er schließt 

  

im Verwaltungshaushalt 

  

in den Einnahmen mit   152.294.100 €                      

  

in den Ausgaben mit    152.294.100 €                    

 

                                                                                                                                                 

und im Vermögenshaushalt  

  

in den Einnahmen mit               18.371.400 €      

  

in den Ausgaben mit     18.371.400 €                 

ab. 

                                      

 

                    

             

                                                                      § 2 

  

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 

vorgesehen.                            

                                                                     

                                

 

 

                                                            § 3 

  

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 

 

                                                              36.092.600 € 

 festgesetzt. 
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                                                                   § 4 

  
(1) Die Kreisumlage wird nach den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden 

gemäß § 25 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes -ThürFAG- vom 31.01.2013 (GVBl. 

S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  17.02.2022 (GVBl. S. 87), 

bemessen. 

       

       Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf  

  

                                                            38,31  v. H. 

                           

festgesetzt. 

 

       Das Umlagesoll beträgt 33.411.400 €. 

 

 

(2) Die Schulumlage wird nach den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden 

gemäß § 28 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes –ThürFAG- vom 31.01.2013 (GVBl. 

S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.02.2022 (GVBl. S. 87), 

bemessen. 

 

      Der Umlagesatz für die Schulumlage wird auf  

                                      

                                                                   11,60 v. H.       

                           

      festgesetzt. 

 

      Das Umlagesoll beträgt 4.458.800 €            

                                  

  

(3) Gemäß §§ 26 (1) sowie 28 (2) ThürFAG können für rückständige Beträge Verzugszinsen 

in Höhe von drei vom Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz gefordert werden.  

  

  

 

 

                                                           § 5 

  
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf   

  

                                                          23.000.000  € 

                         

 

festgesetzt. 
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        § 6 

  
Es gilt der vom Kreistag am ………….beschlossene Stellenplan. 

                                                                

                                                                    § 7 

  
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft. 

 

 

 

Nordhausen, den  

 

 

 

Jendricke                                  
Landrat                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


